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den kann, müssten schon sehr gewichtige Gründe

vorliegen, um den für dieses Verfahren nötigen
Aufwand später noch rechtfertigen zu können. Die kurze

Analyse der Probleme bei der Trocknung und beim

täglichen Arbeitsablauf zeigt aber deutlich genug,
dass die Arbeitsersparnis von ein bis zwei

Bearbeitungsgängen (kein zweiterTrocknungstag) ein schwacher

Vorteil ist verglichen mit den auftretenden
Engpässen beim Einführen und Nachtrocknen des

Welkgutes.

So dürfte es in der nächsten Zukunft auf unseren

Familienbetrieben mehrheitlich dabei bleiben, dass

weiterhin bei günstiger Gelegenheit oder in der Not

«Eintägiges» gemacht wird, ohne dass dazu teure
Investitionen nötig werden.
Für eine allgemeine Empfehlung des eintägigen
Heuens müsste zuerst der Nachweis erbracht werden,

dass dabei die angestrebten Verbesserungen
auch tatsächlich erreicht und schliesslich die nicht
unerheblichen Mehrkosten gedeckt werden können.

Mehr Einsicht - mehr Verständnis

Umstürzen des Traktors figuriert nach wie vor an

erster Stelle unter den Unfallereignissen in der
Landwirtschaft, gefolgt von Umgestossen- oder Ueber-
fahrenwerden durch Traktor oder Anhänger und
Unfällen von Mitfahrern (besonders Kindern) auf
Traktorbeifahrersitzen.

Im soeben veröffentlichten Jahresbericht 1977 nimmt
die Schweizerische Beratungsstelle für Unfallverhütung

in der Landwirtschaft (BUL) auch zu den
Gefahren bei landw. Motorfahrzeugen Stellung. Diese

Gefahren haben zugenommen. Darüber macht die

erwähnte Amtsstelle folgende beherzenswerte
Angaben:

Die Bemühungen um die Einführung von
Fahrschutzvorrichtungen gehen in unserem Land auf die sechziger

Jahre zurück. Ab 1. Oktober 1978 müssen nach

BAV Art. 48 Abs. 5 alle Traktoren und Motorkarren,
die nach diesem Datum eingeführt oder in der
Schweiz hergestellt werden, mit einem geprüften

Sturzbügel, einem Sicherheitsrahmen oder einer
Sicherheitskabine ausgerüstet sein.

Umfassende Technisierung der Betriebe und starke

Verbreitung von Anhängern mit sichthemmenden
Aufbauten (Ladewagen, Pumpfässer, Miststreuer,
Vollerntemaschinen usw.) haben zur Folge, dass vor
allem beim Manövrieren auf Hofplätzen ältere Leute

und Kinder angefahren werden. Ferner sind mithelfende

Jugendliche und Kinder durch diese Maschinen

beträchtlich gefährdet; von Mitte August bis

Ende Oktober 1977 wurden 11 tödliche Kinderunfälle

registriert.
Ein Verbot von Beifahrersitzen hätte lediglich zur

Folge, dass an noch gefährlicheren Orten
(Ackerschiene oder Traktorheck) mitgefahren würde, meint

die Beratungsstelle fast etwas resigniert und richtet
deshalb den Appell an alle Landwirte:

- Mehr Umsicht beim Manövrieren mit
landwirtschaftlichen Motorfahrzeugen auf Hofplätzen, in

Tennen sowie auf dem Feld.

- Erhöhte Vorsicht beim Mitführen von Personen,

insbesondere von Kindern, auf Beifahrersitzen.
30 bis 40% der landw. Verkehrsunfälle stehen mit

Richtungswechseln in Zusammenhang. Der überwiegende

Teil ist auf Verhaltensfehler zurückzuführen.

Auch sichthemmende Wagenaufbauten an Anhängern

spielen in zahlreichen Fällen eine verhängnisvolle
Rolle, wenn sie die Traktor-Schluss- oder -Blinklichter

verdecken, die Blinkleuchten am Anhänger nicht
funktionieren oder von einer Schmutzschicht bedeckt

sind.

Blinklichter für Anhänger sind vorläufig nur bei

Verwendung von Motorfahrzeugen mit geschlossenen
Kabinen vorgeschrieben. Trotz intensiver Aufklärung
durch die Verbände für Landtechnik und die kantonalen

Unfallverhütungsstellen herrscht vielerorts
noch die irrtümliche Meinung, dass allein schon

durch das Vorhandensein der Schluss- oder
Blinklichter an Traktoren den gesetzlichen Vorschriften

Genüge getan sei. Das trifft aber nur zu, solange die

Schluss- und Blinklichter gut sichtbar sind. Andernfalls

muss der Richtungswechsel mindestens mittels
Winkkelle angezeigt werden. Der ausziehbare

Richtungsanzeiger mit auffälliger Plakette leistet jedoch
bessere Dienste.

176


	Mehr Einsicht - mehr Verständnis

